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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Haider vom 25.11.1993 ZI. 3823/J-NR/1992 

Bleiberger Bergwerks-Union" 

:319'1 lAB 

1993 -01- 25 

zu $ß1J/J 

Gemtiß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundesrat befugt, die 

Geschtiftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglieder über al/e 

Gegenstände der Vol/ziehung zu befragen und al/e einschltigigen Auskünfte zu 

verlangen. Wie der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes am 11. Juli 1985 

festgestellt hat, handelt es sich bei den Handlungen der Betriebe der ÖIAG um 

ausschließlich von diesen Privatrechtssubjekten zu besorgende und allein ihnen 

zuzurechnende Akte, die keinesfalls unter den Begriff der "Vollziehung des Bundes" 

unterstellt werden können. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes hat am 

14. Jänner 1992 in einer neuerlichen Information an sämtliche Mitglieder der 

Bundesregierung festgestellt, daß die Tätigkeit privater Rechtsträger, auch wenn diese 

(überwiegend) im Eigentum des Bundes stehen, außerhalb des Bereiches liegt, der 

der parlamentarischen Interpellation unterliegt. 

Die in der Anfrage vorgelegten Fragen beziehen sich unmittelbar auf Handlungen 

privater Rechtsträger und sind somit nicht Gegenstand der Vol/ziehung im Sinne des 

Art. 52 B-VG. Abgesehen von der grundsätzlichen Problematik der Erörterung 

unternehmensinterner Geschllftsvorgllnge auch im Nationalrat würde sich bei einer 

Beantwortung der Anfrage im Detail für mich die Schwierigkeit ergeben, daß ich dabei 

den von der Bundesverfassung vorgegebenen Rahmen überschreiten müßte. 
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Die Fragen wurden an die Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

weitergeleitet. Die Stellungnahme dieser Gesellschaft darf ich Ihnen in der Beilage zur 

Kenntnis bringen. 

Wien, m 2,2. Jänner 1993 
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2,j!J. Frag.e 1 : 

"Warum betrug der Raufpreis für das Seehaus Saag 9a lediglioh 

120.000.-~ Sch1lling, obwohl die GrundetUoKspre1ee und die Grund­

stUckspre15e, in die5em Gebiet bereits 6.000 Schilling und mehr per 

Quadratmeter betragen,?" 

Weil es sich um ein wirtschaftlich abbruchreifes Objekt handelte: im 

Ubri~en wurde der Vorgang durch den Revisionsverband gemeinnütziger 

WOhnungsgesellschaften geprUft und die korrekte Vorgangsweise der 

GEWOGE bei diesem Geschäftsfall bestätigt. 

Zu Frage 2: 

"Welche Rolle spielte bei diesem Verkauf BBU-Direktor Dr. Salzmann 

einerseits als 7-stUndiges Vorstandsmitglied der BBU und anderer­

seits als Aufsichtsratsvors1tzender der GEWOGE?" 

Keine. 

Zu Erage 3; 

"Gab es Absprachen über eine spätere Nutzung von Wohneinheiten durch 
Herrn Dr. Salzmann?" 

Nein. es gab keine Absprachen. Die Bedinqungen fUr Dr. Salzmann ent­

sprechen jenen der Ubrigen Mieter. 

Zu Frage 4: 

"Welche anderen BBU-Mitarbeiter kamen im Zuge dieses Verkauf~ zu 
~'Johnraurn?" 

Die Beantwortung wUrde Interessen Dritter verletzen. 
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